
 

 
Amt Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Sport 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie haben den Antrag auf Hortbetreuung erhalten. Bitte füllen Sie den Antrag sorgfältig und vollständig aus. 
Wenn Sie Bankeinzug wünschen, füllen Sie bitte das beiliegende SEPA-Lastschriftmandat aus und geben dieses im Original mit dem 
Hortantrag ab. Sollte uns bereits ein Lastschriftmandat mit Ihrer aktuellen Bankverbindung vorliegen, muss zwingend das Kreuz bei 
„ja“ gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass das Schuljahr immer am 01.08. eines Jahres beginnt und am 31.07. endet.  
 
Sollten Sie im aktuellen Schuljahr Wohngeld beziehen, befreit Sie dies nicht von der Hortgebührenpflicht. Sie haben jedoch die 
Möglichkeit, beim Jugendamt den Erlass der Sachkosten (siehe Tabelle unten) zu beantragen.  
 
Ihr Antrag gilt für das gesamte Schuljahr. Änderungen bzw. Abmeldungen müssen mit einer schriftlichen Änderungsmeldung erfolgen 
und sind frühestens zum Folgemonat möglich. 
 
Hinweise zur Berechnung des Zeitumfangs der Hortbetreuung: 
Bitte beachten Sie, dass die Zeit der Essenseinnahme nicht auf die Hortzeit angerechnet werden muss. 
Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich gemäß Thüringer Schulordnung auch auf eine angemessene Zeit nach Beendigung des 
Unterrichts. Für Kinder welche den erstmöglichen Bus nehmen, ist die Zeit von Unterrichtsende bis zum ersten Bus eingeschlossen. 
Ein Hortantrag muss in diesem Fall nicht gestellt werden. 

 
Kontakt: 
Tel.: 03661 876/251 oder 259 Fax: 03661 87677/259 
Mail: schulverwaltung@landkreis-greiz.de 
 
Höhe der monatlichen Sach- und Personalkostenbeteiligung je Hortkind zur Information: 
Hortbesuch bis 10 Stunden wöchentlich: 

Ein-
kommens- 
gruppe 

 
Einkommen 

Anzahl der Kinder, die 
gleichzeitig mit dem Hortkind 
eine Kindereinrichtung 
besuchen 

Sachkosten            
in € 

Personalkosten        
in € 

Monatsgebühr 
gesamt             

in € 

I 
bis 1060,00 € oder 
Befreiungstatbestand 

 kostenfrei kostenfrei kostenfrei 

II 
 

über 1060,00 €                  
bis 1500,00 € 

1 8,00 12,00 20,00 

2 6,00 9,00 15,00 

3 4,00 6,00 10,00 

4 2,00 3,00 5,00 

III 
über 1500,00 €                  
bis 2500,00 € 

1 16,00 24,00 40,00 

2 12,00 18,00 30,00 

3 8,00 12,00 20,00 

4 4,00 6,00 10,00 

IV 
 

über 2500,00 € 

1 24,00 30,00 54,00 

2 18,00 22,50 40,50 

3 12,00 15,00 27,00 

4 6,00 7,50 13,50 
 

Hortbesuch über 10 Stunden wöchentlich: 

Ein-
kommens-
gruppe 

 
Einkommen 

Anzahl der Kinder, die 
gleichzeitig mit dem Hortkind 
eine Kindereinrichtung 
besuchen 

Sachkosten           
in € 

Personalkosten            
in € 

Monatsgebühr 
gesamt            

in € 

I 
bis 1060,00 € oder 
Befreiungstatbestand 

 kostenfrei kostenfrei kostenfrei 

II 
 

über 1060,00 €                  
bis 1500,00 € 

1 13,00 20,00 33,00 

2 10,00 15,00 25,00 

3 7,00 10,00 17,00 

4 3,00 5,00 8,00 

III 
über 1500,00 €                  
bis 2500,00 € 

1 27,00 40,00 67,00 

2 20,00 30,00 50,00 

3 14,00 20,00 34,00 

4 7,00 10,00 17,00 

IV 
 
 

über 2500,00 € 

1 40,00 50,00 90,00 

2 30,00 37,50 67,50 

3 20,00 25,00 45,00 

4 10,00 12,50 22,50 
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